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TOP steuerberater 2022
Die Kanzlei Epple, Dr. Hörmann & Kolle-
gen (EHK) wurde von der Redaktion des 
Wirtschaftsmagazins FOcUS MONEY in 
der Ausgabe 24/2022 wiederholt als eine 
der führenden großen Steuerkanzleien  
in Deutschland ausgezeichnet. in einer 
bundesweiten Umfrage wurden mehr als 
100.000 Steuerexperten zu den themen 
Qualifikation, Spezialisierung und fach- 
liches Know-how befragt, wobei EHK wie 
in den Vorjahren überzeugen konnte. 

inhalt

FüR ALLE StEUERPFLicHtigEN

steuerinformationen für Juli 2022
Der bundesrat hat sowohl dem Vierten 
corona-Steuerhilfegesetz als auch dem 
Steuerentlastungsgesetz 2022 zugestimmt. 
Zudem wurden die Erhöhung des Mindest-
lohns und die Anhebung der grenze für 
Minijobs zum 1.10.2022 beschlossen. 
Wichtige Steuervorhaben der Ampel-Koa-
lition sind somit in „trockenen tüchern“.

Darüber hinaus ist in diesem Monat auf 
folgende Aspekte hinzuweisen:

Leben Eltern in einer nicht ehelichen 
Lebensgemeinschaft zusammen, kann der 
Kinderfreibetrag bei minderjährigen Kindern 
nicht von einem auf den anderen Elternteil 
übertragen werden. So lautet ein wenig 
erfreuliches Urteil des bundesfinanzhofs.

Das bundesfinanzministerium hat sich in 
einem umfangreichen Schreiben zur ertrag-

steuerlichen behandlung von virtuellen 
Währungen und sonstigen token geäußert. 
Neben diesem Schreiben gilt es aber 
auch, die weitere Entwicklung zu beobach-
ten. So ist z. b. beim bundesfinanzhof ein 
interessantes Verfahren anhängig.

Der bundesfinanzhof hat seine Recht-
sprechung geändert: bei einer Umsatz-
steuerpflicht können sich Sportvereine 
nicht auf eine aus dem EU-Recht abgelei-
tete Steuerfreiheit berufen. Daher haben 
die Richter an den gesetzgeber appelliert, 
Leistungen im bereich des Sports weiter-
gehend als bisher von der Umsatzsteuer 
zu befreien.

Diese und weitere interessante  
informationen finden Sie in  
der Ausgabe für Juli 2022. 

Viel Spaß beim Lesen!

An 
unsere geschätzten Mandanten
und Freunde der Kanzlei

Epple, Dr. Hörmann & Kollegen, stB, rae. Morellstraße 33, 86159 augsburg
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FüR ALLE StEUERPFLicHtigEN

Nicht eheliche Lebensgemeinschaft:  
Keine Übertragung des Kinderfreibetrags bei minderjährigen Kindern
Leben Eltern in einer funktionierenden  
nicht ehelichen Lebensgemeinschaft zu-
sammen, stellte sich in der Praxis bisher 
die Frage, unter welchen Voraussetzungen 
die übertragung des Kinderfreibetrags  
von einem auf den anderen Elternteil 
zulässig ist. 

Die Antwort auf diese Frage kommt nun 
vom bundesfinanzhof.

Hintergrund

beachten Sie: Für 2022 beträgt der Kinder-
freibetrag 5.460 EUR (2.730 EUR je Eltern-
teil). Der Freibetrag für den betreuungs-, 
Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf 
(bEA-Freibetrag) liegt bei 2.928 EUR  
(1.464 EUR je Elternteil).

Nach § 32 Abs. 6 S. 6 Einkommensteuer-
gesetz (EStg) wird bei nicht verheirateten, 
geschiedenen oder dauernd getrennt 
lebenden unbeschränkt steuerpflichtigen 
Eltern auf Antrag eines Elternteils der 
Kinderfreibetrag des anderen Elternteils  
auf ihn übertragen. 

Voraussetzung: Der Antragsteller, nicht 
jedoch der andere Elternteil, kommt seiner 
Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind für 
das Kalenderjahr im Wesentlichen nach 

oder der andere Elternteil ist mangels 
Leistungsfähigkeit nicht unterhaltspflichtig.

Entscheidung

Leben nicht miteinander verheiratete  
Eltern zusammen mit einem gemeinsamen 
minderjährigen Kind in einem gemein-
samen Haushalt, kann nicht allein deshalb, 
weil ein betreuender Elternteil keinen oder 
nur einen geringen beitrag zum (gemein-
samen) Haushaltseinkommen leistet, davon 
ausgegangen werden, dass dieser Eltern- 
teil seiner Unterhaltspflicht nicht im We-
sentlichen nachkommt.

Der bundesfinanzhof geht bei einer  
funk tionsfähigen nicht ehelichen Lebens-
gemeinschaft davon aus, dass die Ver- 
teilung der Unterhaltsaufgaben dem ge-
meinsamen Willen der Elternteile ent-
spricht. 

Eine übertragung der Freibeträge scheidet 
damit zumindest bei minderjährigen Kin-
dern grundsätzlich aus, wenn der Eltern- 
teil, der keine oder nur geringe beiträge 
zum Haushaltseinkommen leistet, seiner 
Unterhaltspflicht durch die be treuung des 
Kindes nachkommt.

Beispiel

Die nicht verheirateten Eltern Hans und 
Sabine haben zwei minderjährige Kinder 
und leben zusammen. Sabine hat ein  
zu versteuerndes Einkommen von rund 
70.000 EUR. Das Einkommen von Hans liegt 
unter dem grundfreibetrag (10.347 EUR). 
Sabine beantragt beim Finanzamt die 
übertragung der Kinderfreibeträge  
von Hans auf sich, weil dieser keinen 
barunterhalt geleistet hat.

Folge: Es reicht aus, dass Hans einen 
betreuungsunterhalt geleistet hat. Eine 
übertragung des hälftigen Kinderfrei- 
betrags von Hans auf Sabine ist nicht 
zulässig.

Merke: Der bundesfinanzhof beschäftigte 
sich im Streitfall ausschließlich mit der 
übertragung von Freibeträgen für minder-
jährige Kinder. Am Ende seiner Urteils-
begründung ließ er explizit offen, ob das 
Finanzamt der Mutter ab der Volljährigkeit 
eines der beiden Kinder zu Recht den  
(anteiligen) Kinder- und bEA-Freibetrag  
des Vaters übertragen hatte.

Quelle: bFH-Urteil vom 15.12.2021,  
Az. iii R 24/20, unter www.iww.de,  
Abruf-Nr. 228417

FüR ALLE StEUERPFLicHtigEN

steuerentlastungen 2022:  
Das verabschiedete Gesetz im Überblick
Um die steigenden Energiepreise abzu-
federn, hat die bundesregierung steuer- 
liche Entlastungen auf den Weg gebracht, 
denen der bundesrat am 20.5.2022 zu-
gestimmt hat.

arbeitnehmer-Pauschbetrag,  
Grundfreibetrag, Pendlerpauschale

Folgende Erleichterungen werden  
rückwirkend ab 1.1.2022 umgesetzt:

·  Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag wird  
um 200 EUR auf 1.200 EUR angehoben.

·  Der grundfreibetrag, bis zu dessen  
Höhe keine Einkommensteuer gezahlt 
werden muss, steigt von 9.984 EUR  
auf 10.347 EUR.

·  Die Entfernungspauschale wird ab dem  
21. Kilometer befristet bis 2026 von 35  
auf 38 cent erhöht. Dieser Schritt erfolgt 
nun zwei Jahre eher als ursprünglich 
geplant.  

beachten Sie: Für die ersten 20 Kilometer 
beträgt die Pauschale unverändert 30 cent 
pro Entfernungskilometer.

Energiepreispauschale und Kinderbonus

Zudem erhalten Erwerbstätige, Selbst- 
ständige und gewerbetreibende eine ein- 
malige steuerpflichtige Energiepreis- 
pauschale von 300 EUR. Die Auszahlung 
erfolgt ab September 2022 über die  
Lohnabrechnung des Arbeitgebers.

beachten Sie: Selbstständige erhalten einen 
Vorschuss über eine einmalige Senkung 
ihrer Einkommensteuer-Vorauszahlung.

Für jedes Kind, für das Anspruch auf  
Kindergeld besteht, gibt es einen Einmal- 
bonus von 100 EUR. Die Zahlung erfolgt  
ab Juli 2022 und wird auf den Kinderfrei- 
betrag angerechnet.

Quelle: Steuerentlastungsgesetz 2022,  
bgbl i 2022, S. 749;  
bundesregierung vom 20.5.2022  
„Steuerliche Erleichterungen beschlossen“

FüR ALLE StEUERPFLicHtigEN

Broschüre:  
steuertipps für Menschen  
mit renten- und  
Pensionseinkünften
Das Finanzministerium Nordrhein-West-
falen hat Steuertipps für Menschen  
mit Renten- und Pensionseinkünften 
veröffentlicht (Stand: Januar 2022;  
unter www.iww.de/s6252). 

Die 16-seitige broschüre beinhaltet  
informationen für Menschen, die im  
Ruhestand Renten- oder Pensionsein- 
künfte (und ggf. weitere Einkünfte)  
beziehen.
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FüR ALLE StEUERPFLicHtigEN

Viertes corona-steuerhilfegesetz ist nach der Zustimmung  
des Bundesrats in „trockenen Tüchern“
Der bundesrat hat dem Vierten corona- 
Steuerhilfegesetz am 10.6.2022 zuge- 
stimmt. Damit können zahlreiche steuer-
liche Neuerungen und Verlängerungen von 
bereits befristet eingeführten Maßnahmen 
(z. b. degressive Abschreibungen und 
Homeoffice-Pauschale) in Kraft treten.

Degressive abschreibungen

Durch das Zweite corona-Steuerhilfe- 
gesetz vom 29.6.2020 können bewegliche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die 
in 2020 und 2021 angeschafft oder herge-
stellt wurden, degressiv abgeschrieben 
werden. 

Dies ist sinnvoll, wenn Abschreibungsvolu-
men möglichst früh als Aufwand genutzt 
werden soll. Diese Regelung gilt nun auch 
für Wirtschaftsgüter, die im Jahr 2022 
angeschafft oder hergestellt werden.

gewährt wird eine degressive Abschreibung 
von 25 % (höchstens das 2,5-Fache der 
linearen Abschreibung).

beachten Sie: Nicht im gesetz enthalten 
 ist die im Koalitionsvertrag vereinbarte 
investitionsprämie für Klimaschutz und 
digitale Wirtschaftsgüter. 

Diese sogenannte Super-Abschreibung  
soll es in den Jahren 2022 und 2023  
ermöglichen, einen Anteil der Anschaf-
fungs-/Herstellungskosten der im jewei-
ligen Jahr angeschafften oder hergestellten 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens,  
die in besonderer Weise diesen Zwecken 
dienen, vom steuerlichen gewinn abzu-
ziehen.

Kurzarbeitergeld

Die Förderung der steuerfreien Zuschüsse 
des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld 
wurde um sechs Monate bis Ende Juni 2022 
verlängert.

Homeoffice-Pauschale

Die Homeoffice-Pauschale wurde um ein 
Jahr bis zum 31.12.2022 verlängert. 

Somit können Steuerpflichtige auch 2022 
für jeden Kalendertag, an dem sie ihre 
betriebliche oder berufliche tätigkeit 
ausschließlich in der häuslichen Wohnung 
ausüben und keine außerhalb der häus-
lichen Wohnung belegene betätigungs- 
stätte aufsuchen, 5 EUR abziehen (maximal 
aber 600 EUR im Kalenderjahr).

Verlängerte Investitionsfristen

Für die künftige (investitionszeitraum von 
drei Jahren) Anschaffung oder Herstellung 
von abnutzbaren beweglichen Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens kann ein 
investitionsabzugsbetrag (iAb) von bis zu  
40 % (in nach dem 31.12.2019 endenden 
Wirtschaftsjahren: 50 %) der voraussicht-
lichen Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten gewinnmindernd geltend gemacht 
werden.

Für Fälle, in denen die Frist in 2022 abläuft, 
wurde diese nun um ein Jahr verlängert.

beachten Sie: Mit dem gesetz zur Moderni-
sierung des Körperschaftsteuerrechts vom 
25.6.2021 wurde der investitionszeitraum 
bereits auf fünf Jahre (bildungsjahr 2017) 
bzw. auf vier Jahre (bildungsjahr 2018) 
verlängert. Die übersicht zeigt, welche 
Fristverlängerungen in Abhängigkeit vom 
Jahr der bildung gelten:

Übersicht

Jahr der Bildung späteste auflösung

2017 2023 (sechs Jahre)

2018 2023 (fünf Jahre)

2019 2023 (vier Jahre)

Praxistipp: ist eine investition auch bis  
Ende 2023 nicht realisierbar, sollte wegen 
der damit verbundenen rückwirkenden 
Verzinsung eine freiwillige iAb-Auflösung 
erwogen werden.

Auch die Reinvestitionsfristen des § 6b 
Einkommensteuergesetz (EStg) „übertra-
gung stiller Reserven bei der Veräußerung 
bestimmter Anlagegüter“ wurden um ein 
weiteres Jahr verlängert.

abzinsung von Verbindlichkeiten

bisher müssen bilanzierende Unternehmen 
unverzinsliche Verbindlichkeiten mit einer 
Restlaufzeit von mindestens zwölf Monaten 
unter berücksichtigung eines Zinssatzes 
von 5,5 % abzinsen.

Wegen der anhaltenden geänderten Markt-
situation (u. a. Niedrigzinsphase) sind 
Verbindlichkeiten in nach dem 31.12.2022 
endenden Wirtschaftsjahren nicht mehr 
abzuzinsen. Auf formlosen Antrag kann die 
Abzinsungspflicht aber bereits in vor dem 
1.1.2023 endenden Wirtschaftsjahren 
vor zeitig entfallen, soweit die Veranla- 
gungen nicht bestandskräftig sind.

beachten Sie: Die Abzinsungspflicht bei 
Rückstellungen bleibt indes bestehen.

Erweiterte Verlustverrechnung

Der Verlustrücktrag wurde ab dem Verlus-
tentstehungsjahr 2022 von einem Jahr auf 
zwei Jahre erweitert. Zudem werden die mit 
dem Dritten corona-Steuerhilfegesetz auf 
10 Mio. EUR (bzw. auf 20 Mio. EUR bei 
Zusammenveranlagung) angehobenen 
grenzen beim Verlustrücktrag für die 
Veranlagungszeiträume 2022 und 2023 
beibehalten.

corona-Bonus für Pflegekräfte

Nach § 3 Nr. 11b EStg bleiben steuerfrei: 
„Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn vom Arbeitgeber in der Zeit  
vom 18.11.2021 bis zum 31.12.2022 an  
seine Arbeitnehmer zur Anerkennung 
besonderer Leistungen während der  
corona-Krise gewährte Leistungen bis zu 
einem betrag von 4.500 EUR.“ im Vergleich 
zum Regierungsentwurf haben sich ins-
besondere diese Änderungen ergeben:

·  Die Voraussetzung der gewährung der 
Leistungen wegen bundes- oder landes-
rechtlicher Regelungen wurde gestrichen. 
Somit sind auch freiwillige Arbeitgeber- 
Leistungen und Leistungen auf basis von 
tarifverträgen begünstigt.

·  Der betrag wurde von 3.000 EUR auf  
4.500 EUR erhöht.

·  Die begünstigten Einrichtungen (nach  
dem Entwurf insbesondere Krankenhäuser 
und ambulante Pflegedienste) wurden 
erweitert: Somit können z. b. auch Dialyse-
einrichtungen, Arzt-/Zahnarztpraxen und 
Rettungsdienste profitieren.

Verlängerte steuererklärungsfristen

Für durch Angehörige der steuerberatenden 
berufe erstellte Steuererklärungen gelten 
Fristverlängerungen:

steuererklärung abgabefrist

2020 31.8.2022

2021 31.8.2023

2022 31.7.2024

2023 31.5.2025

2024 30.4.2026

Für nicht beratene Steuerpflichtige gilt:

steuererklärung abgabefrist

2021 31.10.2022

2022 30.9.2023

2023 31.8.2024

Quelle: Viertes corona-Steuerhilfegesetz, 
bR-Drs. (b) 223/22 vom 10.6.2022
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FüR KAPitALANLEgER

Finanzverwaltung äußert sich  
zur Besteuerung von virtuellen Währungen
Virtuelle Währungen wachsen ständig.  
Das gilt für die Anzahl, das Volumen und 
die Zahl der investoren. Daher wartete  
man auf ein Verwaltungsschreiben, das  
u. a. darlegt, in welchen Fällen gewinne  
zu versteuern sind. bereits im Juni 2021 
veröffentlichte das bundesfinanzministe- 
rium ein Entwurfsschreiben, das nun auf  
24 Seiten finalisiert wurde.

Das Schreiben behandelt „Einzelfragen  
zur ertragsteuerrechtlichen behandlung 
von virtuellen Währungen und von sonsti-
gen token“. Auf den ersten Seiten werden 
z. b. begriffe wie Mining und token defi-
niert. Die folgenden Seiten setzen sich  
mit den ertragsteuerlichen Dimensionen 
(differenziert nach Privat- und betriebs-
vermögen) auseinander.

Das bundesfinanzministerium stellt u. a. 
heraus, dass tätigkeiten im Zusammen-
hang mit Einheiten einer virtuellen Wäh-
rung und mit sonstigen token zu Ein-
künften aus allen Einkunftsarten (z. b. 
Einkünfte aus gewerbebetrieb und  
Kapitalvermögen) führen können.

interessant sind insbesondere die Aus-
führungen unter der Rz. 53. Danach sind 

Einheiten einer virtuellen Währung und 
sonstige token ein „anderes Wirtschafts-
gut“ im Sinne des § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
Einkommensteuergesetz (EStg). 

Daher können gewinne aus der Veräuße-
rung von im Privatvermögen gehaltenen 
Einheiten einer virtuellen Währung und 
sonstigen token Einkünfte aus privaten 
Veräußerungsgeschäften darstellen, wenn 
der Zeitraum zwischen Anschaffung und 
Veräußerung nicht mehr als ein Jahr 
beträgt.

beachten Sie: gewinne bleiben jedoch 
steuerfrei, wenn die Summe der aus allen 
privaten Veräußerungsgeschäften im 
Kalenderjahr erzielten gewinne weniger  
als 600 EUR beträgt.

Merke: Die weitere Entwicklung bleibt 
abzuwarten. So ist z. b. beim bundes-
finanzhof ein Verfahren anhängig, wo es  
um die Ausführungen der Finanzver- 
waltung unter der Rz. 53 geht.

Quelle: bMF-Schreiben vom 10.5.2022,  
Az. iV c 1 - S 2256/19/10003 :001,  
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 229317;  
Rev. bFH: Az. iX R 3/22

FüR UNtERNEHMER

Geänderte rechtsprechung: Droht sportvereinen nun „umsatzsteuer-ungemach“?
Der bundesfinanzhof hat seine Recht-
sprechung geändert: bei einer aus dem 
deutschen Recht folgenden Umsatzsteuer-
pflicht können sich Sportvereine nicht auf 
eine aus der europäischen Mehrwertsteuer- 
Systemrichtlinie (MwStSystRL) abge leitete 
Steuerfreiheit berufen.

Ein golfverein vereinnahmte u. a. allge-
meine Mitgliedsbeiträge. Hierfür verlangte 
das Finanzamt keine Umsatzsteuer (nicht 
steuerbare Leistungen). Darüber hinaus 
erbrachte der Verein aber auch eine Reihe 
von Leistungen gegen gesondertes Entgelt 
(berechtigung zur Platznutzung, leihweise 
überlassung von golfbällen, Durchführung 
von golfturnieren und Veranstaltungen,  
bei denen der Verein Startgelder für die 
teilnahme vereinnahmte etc.). Diese 
Leistungen behandelte das Finanzamt  
als umsatzsteuerbar und -pflichtig.

Die für den Veranstaltungsbereich mögliche 
Steuerfreiheit nach § 4 Nr. 22 buchst. b 
Umsatzsteuergesetz (UStg) versagte das 
Finanzamt, da es den Verein nicht als 
gemeinnützig ansah. Es fehle an einer 
hinreichenden Vermögenszweckbindung  
für den Fall der Vereinsauflösung. Das 
Finanzgericht München sah das anders:  
Es ging wegen der bisherigen Rechtspre-

chung davon aus, dass sich der Verein auf 
eine weiter gefasste Steuerfreiheit nach  
Art. 132 Abs. 1 buchst. m MwStSystRL 
berufen könne.

in der Folge rief der bundesfinanzhof den 
Europäischen gerichtshof an, der eine 
berufung auf die Steuerfreiheit nach der 
MwStSystRL ablehnte. Dem hat sich der 
bundesfinanzhof nun angeschlossen.

Für die eigentlich unter § 4 Nr. 22 buchst. b 
UStg fallende Durchführung von golftur-
nieren und Veranstaltungen, bei denen der 
Verein Startgelder für die teilnahme verein-
nahmte, war keine Steuerbefreiung mög-
lich. Denn für den Europäischen gerichts-
hof setzt die Steuerfreiheit im Sportbereich 
voraus, dass das Vereinsvermögen im 
Auflösungsfall nur zweckgebunden verteilt 
werden kann, woran es hier fehlte.

Die Entscheidung des bundesfinanzhofs 
betrifft unmittelbar nur Leistungen, die 
Sportvereine gegen gesonderte Vergütung 
erbringen. Aber: Nach der langjährigen 
Rechtsprechung sind Leistungen, die 
Sportvereine an ihre Mitglieder gegen 
allgemeine Mitgliedsbeiträge erbringen 
– entgegen der gelebten Praxis der Finanz-
verwaltung – weiterhin umsatzsteuerbar, 

sodass es durch die nunmehr versagte 
Steuerbefreiung zu einer Umsatzsteuer-
pflicht kommt.

Sportvereine müssen jetzt, so der bundes-
finanzhof, damit rechnen, dass die Recht-
sprechung ihre Leistungen auch insoweit 
als steuerpflichtig ansieht, als sie derartige 
Leistungen an ihre Mitglieder erbringen 
und es sich dabei nicht um eine sportliche 
Veranstaltung im Sinne von § 4 Nr. 22 
buchst. b UStg handelt.

Merke: Die Problematik kann nach Ansicht 
des bundesfinanzhofs nur der gesetzgeber 
lösen, indem er die nach der Richtlinie 
bestehende Möglichkeit ergreift, Leistungen 
im bereich des Sports weitergehend als 
bisher von der Umsatzsteuer zu befreien.

Ferner gibt es noch einen „Rettungsanker“, 
die Kleinunternehmerregel (§ 19 UStg): 
Danach wird keine Umsatzsteuer erhoben, 
wenn der Umsatz im vorangegangenen 
Kalenderjahr 22.000 EUR nicht überstiegen 
hat und im laufenden Kalenderjahr 50.000 
EUR voraussichtlich nicht übersteigen wird.

Quelle: bFH-Urteil vom 21.4.2022,  
Az. V R 48/20, unter www.iww.de,  
Abruf-Nr. 229145;  
bFH PM Nr. 20/22 vom 12.5.2022

FüR ARbEitgEbER

auslandsentsendung:  
Kaufkraftzuschläge  
angepasst
Entsendet der Arbeitgeber Arbeitnehmer 
ins Ausland, kann er deren höhere Lebens-
haltungskosten vor Ort dadurch abgelten, 
dass er einen Kaufkraftausgleich zahlt. 

Die nach § 3 Nr. 64 S. 3 Einkommen- 
steuergesetz (EStg) steuerfreien beträge 
wurden zum 1.4.2022 angepasst. 

Enthalten sind sie  
im bMF-Schreiben vom 13.4.2022  
(Az. iV c 5 – S 2341/22/10001 :001,  
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 229316).
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FüR ARbEitgEbER

Mindestlohn und Grenze für Minijobs:  
Erhöhung ab 1.10.2022
Der bundestag hat der Erhöhung des 
Mindestlohns auf 12 EUR mit Wirkung  
ab dem 1.10.2022 zugestimmt. Zudem 
wurden Änderungen bei Mini- und Midi- 
jobs beschlossen. Der bundesrat hat am 
10.6.2022 „grünes Licht gegeben“.

Die Mindestlohnkommission berät alle  
zwei Jahre über Anpassungen bei der  
Höhe des Mindestlohns. Von diesem 
Prozedere wurde nun einmalig abge- 
wichen. in 2022 gelten diese beträge:

·  ab 1.1.2022: 9,82 EUR pro Stunde

·  ab 1.7.2022: 10,45 EUR pro Stunde

·  ab 1.10.2022: 12 EUR pro Stunde

Derzeit gilt für eine geringfügige beschäf-
tigung eine monatliche (statische) grenze 
von 450 EUR. 

Diese wurde nun dynamisch ausgestaltet: 
Die geringfügigkeitsgrenze bezeichnet das 
monatliche Arbeitsentgelt, das bei einer 
Arbeitszeit von zehn Wochenstunden zum 
Mindestlohn nach § 1 Abs. 2 S. 1 des 
Mindestlohngesetzes erzielt wird.

Sie wird berechnet, indem der Mindestlohn 
mit 130 vervielfacht, durch drei geteilt und 
auf volle EUR aufgerundet wird. 

Das heißt: bei einem Mindestlohn von 12 
EUR ergibt sich daraus eine geringfügig-
keitsgrenze von 520 EUR (12 EUR x 130 / 3).

Die Höchstgrenze für eine beschäftigung 
im übergangsbereich – hier gelten vermin-
derte Arbeitnehmer-beiträge zur Sozialver-
sicherung – wurde von monatlich 1.300 
EUR auf 1.600 EUR angehoben (Midijob).

Oberhalb der geringfügigkeitsgrenze wird 
der Arbeitgeberbeitrag zunächst auf die für 
einen Minijob zu leistenden Pauschalbei-
träge in Höhe von 28 % angeglichen und 
gleitend auf den regulären Sozialversiche-
rungsbeitrag abgeschmolzen.

Quelle: gesetz zur Erhöhung des Schutzes 
durch den gesetzlichen Mindestlohn und  
zu Änderungen im bereich der gering- 
fügigen beschäftigung;  
bR-Drs. (b) 265/22 vom 10.6.2022

ERbREcHt

Pflichtteilsstrafklausel:  
Korrektur eines Nachlassverzeichnisses zu verlangen,  
bedeutet nicht, den Pflichtteil zu fordern
Setzen sich Eheleute in einem gemein-
schaftlichen testament gegenseitig zu 
Alleinerben und ihre Kinder zu Schlusser-
ben des Längstlebenden ein, wird häufig 
eine sog. Pflichtteilsstrafklausel vereinbart.

Danach verliert ein Schlusserbe seinen 
Erbanspruch nach dem Längstlebenden, 
wenn er schon nach dem tod des Erst-
verstobenen seinen Pflichtteil fordert.  
Er erhält dann auch nach dem tod des 
Längstlebenden nur seinen Pflichtteil. 

Das Oberlandesgericht (OLg) Frankfurt  
am Main hat nun entschieden: Eine solche 
Pflichtteilsstrafklausel ist nicht bereits 
erfüllt, wenn der Schlusserbe nach dem 
tod des Erstversterbenden eine Korrektur 
des ihm vorgelegten Nachlassverzeichnis-
ses fordert.

Das war geschehen

Die Erblasserin war Witwe. Aus der Ehe 
gingen vier Kinder hervor, von denen eines 
vorverstorben war und seinerseits zwei 
Kinder hinterließ. 

Einige Jahre vor dem tod des erstverstor-
benen Ehemanns errichteten die Eheleute 
ein gemeinschaftliches testament, in dem 
sie sich gegenseitig zu Alleinerben ein-
setzten und ihre Kinder, ersatzweise deren 
Abkömmlinge, zu Schlusserben des 
Längstlebenden beriefen.

„Berliner Testament“

Für den Fall, dass einer der Schlusserben 
nach dem tod des Erstverstorbenen seinen 
Pflichtteil fordert, bestimmten die Ehe leute, 
dass er dann auch nach dem Längstleben-
den nur seinen Pflichtteil erhalten solle 
(sog. Pflichtteilsstrafklausel). 

Nach dem tod des Ehemanns forderte  
die Schlusserbin die Erblasserin auf, ihr  
ein Nachlassverzeichnis vorzulegen und 
verlangte nach dessen Zusendung eine 
Nachbesserung sowie die Vorlage eines 
Wertgutachtens betreffend einer in den 
Nachlass fallenden immobilie. Zu einer 
Auszahlung oder einer gerichtlichen 
geltendmachung des Pflichtteils kam  
es nicht.

Als auch die Erblasserin gestorben war, 
beantragte die Antragstellerin als eine der 
Schlusserben einen gemeinschaftlichen 
Erbschein auf der grundlage des gemein-
schaftlichen testaments der Eheleute.  
Sie berücksichtigte dabei allerdings nicht 
die Schlusserbin, da diese ihren Erbanteil 
verwirkt habe. Das Nachlassgericht kün-
digte mit dem angefochtenen beschluss 
den Erlass des beantragten Erbscheins  
an. Hiergegen legte die Schlusserbin 
beschwerde mit dem Argument ein, sie 
habe nicht ihren Pflichtteil nach dem tod 
des Erstverstobenen von der jetzigen 
Erblasserin gefordert.

Pflichtteilsstrafklausel  
war hier nicht erfüllt

Das OLg gab ihr Recht. Die Pflichtteils-
strafklausel sei nicht erfüllt. Auch wenn 
das Einfordern des Nachlassverzeichnisses 
und die hieran geübte Kritik zu einer 
belastung der überlebenden Ehegattin 
geführt habe, sei darin allein noch kein 
Fordern des Pflichtteils zu sehen. 

Dies sei zunächst nur das Verlangen einer 
Auskunft über den Wert des Nachlasses. 
Auf eine solche Auskunft sei der Pflicht-
teilsberechtigte angewiesen, um eine für 
ihn sinnvolle Entscheidung treffen zu 
können. 

Eheleute, die bereits den überlebenden 
Ehegatten vor einem Auskunftsverlangen 
der Schlusserben schützen wollten, 
 müssten dies im Rahmen der testamen-
tarischen Pflichtteilsstrafklausel deutlich 
zum Ausdruck bringen.

Der beschluss ist rechtskräftig.

Quelle: OLg Frankfurt a. M.,  
beschluss vom 1.2.2022, 21 W 182/21,  
PM 26/2022 vom 28.3.2022
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steuertermine , Beiträge sozialversicherung, Verbraucherpreisindex im august 2022

Steuertermine 

Fälligkeit:  
USt, LSt = 10.8.2022 
gewSt, grundSt = 15.8.2022 (16.8.2022*)

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):  
USt, LSt = 15.8.2022 (16.8.2022*) 
gewSt, grundSt = 18.8.2022 (19.8.2022*)

*gilt für bundesländer, in denen der 15.8.2022 (Mariä Himmelfahrt) ein Feiertag ist.

scheckzahlungen:  
bei Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt  
spätestens drei tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

beiträge Sozialversicherung Fälligkeit beiträge 8/2022 = 29.8.2022

Verbraucherpreisindex (bRD) 
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

5/21 10/21 1/22 5/22
+ 2,4 % + 4,6 % + 5,1 % + 8,7 %


